
ARBEITSZIMMER 

KEINE AUFTEILUNG DER AUFWENDUNGEN FÜR EIN

HÄUSLICHES ARBEITSZIMMER 

Der Große Senat des BFH1 hatte zu entscheiden, ob die Aufwendungen für ein

gemischt genutztes Arbeitszimmer und für eine häusliche Arbeitsecke anteilig

geltend gemacht werden können.

Nach der Verwaltungsauffassung ist ein Arbeitszimmer im vollen Umfang an-

zuerkennen,  wenn  der  Raum  so  gut  wie  ausschließlich  oder  nahezu  aus-

schließlich  für  berufliche oder  betriebliche Zwecke genutzt  wird2.  Nach Auf-

fassung des BFH setzt ein Arbeitszimmer schon immer voraus, dass der Raum

wie ein Büro eingerichtet ist, wobei der Schreibtisch regelmäßig das zentrale

Möbelstück ist3.

Bereits der Gesetzeswortlaut legt nahe, dass unter einem „häuslichen Arbeits-

zimmer“ nur ein Raum zu verstehen ist, in dem Tätigkeiten zur Erzielung von

Einnahmen ausgeübt werden. Ein Zimmer, das zwar büromäßig eingerichtet

ist,  das  aber  in  nennenswertem  Umfang  neben  der  Verrichtung  von

Büroarbeiten  auch  anderen  Zwecken  dient,  etwa  als  Spiel-,  Gäste-  oder

Bügelzimmer,  ist  bereits  nach  dem  allgemeinen  Wortverständnis  kein

Arbeitszimmer. Dadurch sollen Gestaltungsmöglichkeiten unterbunden und der

Verwaltungsvollzug zu erleichtert werden.

Eine  sachgerechte  Abgrenzung  des  betrieblichen/beruflichen  Bereichs  vom

privaten  Bereich  - beispielsweise  über  ein  Nutzungszeitenbuch  -  ist  nicht

möglich, da sich der Umfang der jeweiligen Nutzung innerhalb der Wohnung

des Steuerpflichtigen  nicht  objektiv  überprüfen lässt.  Deshalb  scheidet  eine

Aufteilung der Kosten der nach Auffassung des BFH aus.
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